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Urlaub für pflegende Angehörige 

Wie man Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege zur Entlastung 

nutzt und was der neue Jahresbetrag ab 2024 bringt 

Viele Menschen kümmern sich über einen langen Zeitraum 
aufopferungsvoll um zu Hause lebende pflegebedürftige Angehörige. 
Wenn sie eine Pause brauchen, sei es nur kurzzeitig für eigene 
Termine oder auch für längere Zeiträume, zum Beispiel für einen 
Urlaub oder Krankenhausaufenthalt, gibt es Geld für eine Vertretung. 
„Die Pflegekasse übernimmt hier die Kosten für Verhinderungspflege 
und für die Kurzzeitpflege“, sagt Verena Querling, Pflegerechts-
expertin der Verbraucherzentrale NRW. „Für 2024 und 2025 sind 
jedoch Änderungen vorgesehen, die zunächst besonders den Eltern 
von pflegebedürftigen Kindern und Jugendlichen mit hohen 
Pflegegraden Vorteile bieten. Erst ab Juli 2025 profitieren ältere 
pflegebedürftige Menschen.“ Die Verbraucherzentrale NRW gibt 
Tipps zu den einzelnen Bedingungen und zukünftigen Änderungen. 
 

 Verhinderungspflege: 

Verhinderungspflege bedeutet, dass die Pflegekassen die Kosten für eine 

Ersatzpflege übernehmen, wenn die Pflegeperson eine Vertretung für 

eine stundenweise Verhinderung benötigt. Dies kann ein notwendiger 

Termin beim Arzt aber auch ein Friseurbesuch oder Kinoabend sein. 

Auch längere Abwesenheiten wegen Urlaub, Krankheit oder aus anderen 

Gründen können damit überbrückt werden. Für Menschen mit Pflegegrad 

2 bis 5 übernimmt die Pflegekasse die Kosten für einen Zeitraum von bis 

zu sechs Wochen. Bevor der Anspruch auf eine Kostenübernahme durch 

die Pflegekasse greift, muss die Pflegeperson derzeit allerdings mindes-

tens sechs Monate in der häuslichen Umgebung gepflegt haben (soge-

nannte Vorpflegezeit). Erst dann übernimmt die Pflegekasse Kosten bis 

zu einer Höhe von 1.612 Euro je Kalenderjahr. Das Pflegegeld wird wäh-

rend der Verhinderungspflege sechs Wochen lang weitergezahlt, jedoch 

nur zu 50 Prozent. 

 Kurzzeitpflege: 

Mit Kurzzeitpflege können längere Betreuungslücken gefüllt werden, etwa 

wenn die private Pflegeperson Urlaub hat, krank ist oder aus anderen 

Gründen über einen größeren Zeitraum verhindert ist. Sollte in dieser Zeit 

die Betreuung und Pflege der pflegebedürftigen Person vorübergehend 

zu Hause nicht möglich sein, besteht die Möglichkeit, sie für eine kurze 

Zeit stationär in einer Pflegeeinrichtung unterzubringen. Auch dies gilt erst 

ab Pflegegrad 2. Für die Kurzzeitpflege stehen pro Person bis zu 1.774 

Euro im Jahr zur Verfügung, die man auf acht Wochen verteilen kann. 

mailto:presse@


 

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. 

2 l 2 

Das Pflegegeld wird für diese acht Wochen zu 50 Prozent weiter gezahlt. 

Außerdem können die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie In-

vestitionskosten von der Pflegekasse über den Entlastungsbetrag erstat-

tet werden. 

 Kombination von Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege: 

Kurzzeit- und Verhinderungspflege sind kombinierbar. Allerdings muss 

man hier aufpassen, da Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege unter-

schiedlich geregelt sind. Der Betrag in Höhe von 1.774 Euro, den Be-

troffene für die Kurzzeitpflege bekommen, kann mit Geld aus der Verhin-

derungspflege aufgestockt werden. So kann man Mittel aus der Verhinde-

rungspflege in Höhe von 1.612 Euro für die Kurzzeitpflege in Anspruch 

nehmen, wenn diese noch nicht verbraucht wurden. Die Pflegekasse 

übernimmt dann bis zu 3.386 Euro. Umgekehrt ist es auch möglich, Mittel 

aus der Kurzzeitpflege auf die Verhinderungspflege zu verschieben. Hier 

können allerdings derzeit nur Leistungen in Höhe von 806 Euro für die 

Verhinderungspflege genutzt werden. Dann steht für die Verhinderungs-

pflege insgesamt ein Betrag von 2.418 Euro zur Verfügung. 

 Neu: Ein Jahresbetrag ab 2024/2025 

Weil dies alles so kompliziert ist, wird sich hier einiges ändern. Zukünftig 

werden die Beträge aus Verhinderungs- und Kurzzeitpflege zu einem 

Jahresbetrag zusammengefasst, der flexibel eingesetzt werden kann. 

Dafür werden Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege vereinheitlicht. So 

besteht dann bei Verhinderungspflege der Anspruch auf das Geld der 

Pflegekasse sofort. Es wird also die Vorpflegezeit wegfallen. Außerdem 

wird der Zeitraum einheitlich auf acht Wochen angeglichen, in denen 

auch das hälftige Pflegegeld weiter gezahlt wird. Zusätzlich kann zukünf-

tig der ganze Betrag (derzeit 1.774 Euro) der Kurzzeitpflege zugunsten 

der Verhinderungspflege umgewidmet werden. Für einen Überblick über 

den Jahresbetrag muss die Pflegekasse auf Nachfrage darüber informie-

ren, wie viel Geld für eine Vertretung noch vorhanden ist. Die Änderungen 

gelten für pflegebedürftige Kinder und Jugendliche mit Pflegegrad 4 und 5 

bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres bereits ab dem 1. Januar 2024. 

Ihnen steht dann ein Jahresbetrag von 3.386 Euro zur Verfügung. Für alle 

anderen pflegebedürftigen Menschen gelten die Änderungen erst ab 1. 

Juli 2025. Ihnen steht dann bei Pflegegrad 2 bis 5 ein Jahresbetrag von 

3.539 Euro zur Verfügung. 

 

Weiterführende Infos und Links: 

 Mehr zur Verhinderungspflege gibt es hier: 
www.verbraucherzentrale.nrw/node/10386 

 Mehr zur Kurzzeitpflege gibt es hier: 
www.verbraucherzentrale.nrw/node/13923 
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